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Es ist wichtig, den Begriff „GoBD-

konform“ und seine Bedeutung ge-

nau zu beleuchten, da hier ein nicht 

unerhebliches Potenzial für Missver-

ständnisse im Verborgenen liegt:

Die Finanzverwaltung erläutert in den 

GoBD [1], welche Vorgaben für IT-

gestützte Buchführungsprozesse gel-

ten. (Ebenso stellen die GoBD bspw. 

unmissverständlich klar, dass etwaige

Produktzertifizierungen von Mailarchi-

vierungslösungen rechtsunwirksam 

sind. (vgl. [1], Kapitel 12 (Ziff. 179 und

181)).

Richtigerweise stellt die Finanzver-

waltung hiermit den „Prozess“ und 

nicht das „Produkt“ in den Fokus:

Die rechtssichere E-Mail-Archivierung

bedeutet, dass der gesamte Prozess 

rund um die E-Mail betrachtet werden 

muss und nicht alleine bzw. isoliert 

die technische Komponente, die die 

E-Mails letztendlich archiviert (Benno 

MailArchiv).

Eine gesetzeskonforme E-Mail-Archi-

vierung zu implementieren bedeutet 

daher, dass die eingesetzte Kombina-

tion aus Hardware, Software und 

Organisation die Vollständigkeit, In-

tegrität sowie die Wiederauffindbarkeit

von steuerrelevanten E-Mails sicher-

stellen muss. Die Technik alleine (und

insbes. die E-Mail-Archivierungssoft-

ware) ist dabei faktisch nur Mittel zum

Zweck bzw. ein Teil der Gesamtlö-

sung, die den gesamten Prozess 

rund um das Thema E-Mail umfasst.

Um eine gesetzeskonforme bzw. 

rechtssichere E-Mail-Archivierung al-

ler handels- und steuerrechtlich rele-

vanter E-Mails im Sinne von HGB, 

AO, GoBD zu errichten, ist es im Sin-

ne der Anforderungen der GoBD er-

forderlich, neben der fachgerechten 

technischen Einrichtung eine geeig-

nete Verfahrensdokumentation zur 

Dokumentation der Ordnungsmäßig-

keit des Gesamtverfahrens "E-Mail-

Archivierung" zu erstellen. Die Doku-

mentation muss dabei insbes. die 

Schnittstellen zwischen der E-Mail-

Archivierungssoftware und den umge-

benden Systemen, den Fluss der E-

Mails in das Archiv beschreiben und 

darüber hinaus gehend abgestimmte 

Kontroll- und Wartungsverfahren do-

kumentieren.

Wie wir bereits in unserem Whitepa-

per „Rechtliche Aspekte zur gesetzes-

konformen Mailarchivierung“ [2] aus-

führlich dargelegt haben, erwartet der 

Gesetzgeber, dass die Verfahrensbe-

standteile, Daten und Dokumentbe-

stände der implementierten E-Mail-

Archivierung von einem sachverstän-

digen Dritten hinsichtlich ihrer formel-

len und sachlichen Richtigkeit in an-

gemessener Zeit prüfbar sind. (Dies 

bezieht sich sowohl auf die Prüfbar-

keit einzelner Geschäftsvorfälle als 

auch auf die Prüfbarkeit des Systems 

und der darin ablaufenden Prozesse).

Die Prüfbarkeit der Ordnungsmäßig-

keit der E-Mail-Archivierung setzt das 

Vorhandensein einer Verfahrensdoku-

mentation dementsprechend zwin-

gend voraus.

Die Finanzverwaltung versteht unter 

der Verfahrensbeschreibung eine Be-

schreibung des organisatorischen und

technischen Verfahrens bzgl. der Ver-

arbeitung steuerlich relevanter In-

formationen.

Fazit

„GoBD-konform“ bezeichnet also 

zwangsläufig keine spezifische Pro-

dukteigenschaft oder ein Merkmal, 

dass allein durch das technische Pro-

dukt „E-Mail-Archivierungssoftware“ 

hergestellt oder gewährleistet werden 

kann.

Im Gegenteil: „GoBD-konform“ bzgl.

E-Mail-Archivierung bedeutet, dass 

der Teil des Buchführungsprozesses, 

der mit E-Mails in jeglicher techni-

scher oder organisatorischer Art in 

Verbindung steht, den Anforderungen 

der GoBD genügen muss.

[1]:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_St
euerthemen/Abgabenordnung/Datenzugriff_GD
PdU/2014-11-14-GoBD.pdf

[2]:
https://www.benno-mailarchiv.de/wp-
content/uploads/2017/11/Paper-Rechtliche-
Aspekte-zur-gesetzeskonformen-Mailarchi-
vierung-2018.pdf
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